
I Ausstellerservice-Mappe

Heimtiermesse Dresden
09. – 11. September 2011

Allgemeine Informationen II

Technische Richtlinien III

Gelände- & Hallenplan/Anfahrtsskizze IV

Serviceformulare

Standbau & Standausstattung 01

Elektro- & Kraftstromanschluss 02

Wasseranschluss 03

Vorlage für Standskizze 04

Ausstellerausweise / Parkausweise 05

Mitaussteller 06

Weitere Servicepartner 07

Werbemittel W1

Presse- und PR-Arbeit P

Hinweis: Bitte vergessen Sie nicht, für Ihre Unterlagen eine Kopie anzufertigen.

Einsendeschluss: 19. August 2011



Allgemeine InformationenII

Ort & Messespediteur

Heimtiermessen Dresden
09. bis 11. September 2011
Messe Dresden GmbH
Messering 6
01067 Dresden

Offizieller Messespediteur:
Schenker Deutschland AG
Spezialverkehr Dresden
AP: Uwe Schmidt/Mirko Thalheim
Potthoffstraße 5, 01159 Dresden
Tel. +49 (0)351/48 203-64
Fax +49 (0)351/48 203-888
E-Mail fairs.dresden@dbschenker.com

Auf- und Abbau

Aufbau:

Mittwoch, 07.09.2011
12.00 bis 18.00 Uhr (nur mit eigenem Standbau)

Donnerstag, 08.09.2011
8.00 bis 18.00 Uhr

Abbau:

Sonntag, 11.09.2011
18.00 bis 22.00 Uhr

Dienstag, 12.09.2011
7.00 bis 12.00 Uhr

Öffnungszeiten

Öffnungszeiten für Aussteller/
täglich von 9.00 bis 19.00 Uhr

Öffnungszeiten für Besucher
täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr

Kontakt

Bereichsleitung:
Brigitte Fronert
Tel.: +49 (0)351/8 77 85-13
Fax: +49 (0)351/8 77 85-15
fronert@tmsmessen.de

Projektleitung:
Nico Schad
Tel.: +49 (0)351/8 77 85-23
Fax: +49 (0)351/8 77 85-15
schad@tmsmessen.de

Ausstellerservice:
Stefanie John
Tel.: +49 (0)351/8 77 85-14
Fax: +49 (0)351/8 77 85-15
john@tmsmessen.de

Presse/PR:
Tommy van Doorn
Tel.: +49(0)351/8 77 85-30
Fax: +49(0)351/8 77 85-39
doorn@tmsmessen.de

Bitte senden Sie die von Ihnen genutzten Bestellformulare unterschrieben bis zum 19.08.2011 per Post
oder Fax an:

TMS EVENT GmbH
c/o TMS Messen-Kongresse-Ausstellungen GmbH

Heimtiermesse Dresden
Ausstellerservice
Bremer Straße 65
01067 Dresden, Deutschland
Fax +49(0)351/8 77 85-15

Alle Formulare finden Sie zum Download im Internet unter: www.heimtiermessen.de



Technische RichtlinienIII

1. Hallentore
Die Hallentore der Ausstellungshallen haben eine lichte Breite von
4,00 m und eine Höhe von 4,40 m. Die Hallen-tore von der Via Mobile
in den Innenhof haben eine Brei te von 3,70 m und eine Höhe von
3,60 m.

2. Standabbau
Nach dem Abbau ist der ursprüngliche Zustand der Aus stellungs -
flächen wieder herzustellen. Für Beschä digun gen der Decken, Wände,
des Fußbodens und der Instal lations ein richtungen haftet der Aus -
steller.

3. Beschädigungen
Beschädigungen der Hallen, deren Einrichtung, sowie der Außen -
anlagen durch Aussteller oder deren Beauftragte, müssen in jedem
Fall der Ausstellungsleitung gemeldet wer den.

4. Brandschutz
Im gesamten Messebereich gelten die einschlägigen Feuer sicherungs -
bestimmungen des Bundeslandes Sachsen und die Richtlinien der
städtischen Branddirektion Dresden. Verstöße gegen diese Ver -
ordnungen werden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen
geahndet. In den Hallen ist Rauchverbot. Der Einsatz von Propan-,
Butan- und Leuchtgas in den Hallen ist verboten. Braten und Gril len
in den Hallen ist nicht gestattet. Für Schweiß ar bei ten oder Arbeiten
mit großer Staubentwicklung, beim Einsatz von Nebelanlagen oder
Feuerwerkskörpern ist die Geneh mi gung des Vermieters einzuholen.
Messe stände müssen nach oben offen sein, um die Sprinkle rung zu
gewährleisten. 

5. Ausstellung von Kraftfahrzeugen
Fahrzeuge als Ausstellungsexponate dürfen nur mit leerem Tank und
abgeklemmter Batterie abgestellt werden. Unter die Reifen ist Papier
oder Teppich zu legen.

6. Ausgänge, Gänge
Sämtliche Ausgänge und Gänge, die in den Hallen planmäßig festge-
legt sind, müssen in voller Breite freigehalten werden. Die Aus gänge
sind während der Veran stal tung un versperrt zu halten, sie dürfen
nicht verhängt oder sonst unkenntlich gemacht werden.
Informations stände oder Tische dürfen nicht unmittelbar an Zu- bzw.
Ausgängen oder Treppenräumen aufgestellt werden.

7. Feuerlöscher, Wandhydranten, Feuermelder
Die in den Hallen vorhandenen Feuerlöscher dürfen unter keinen
Umständen verbaut oder sonstwie unzugänglich gemacht werden.

8. Dekoration
Sämtliche für Dekorationszwecke verwendeten brennbaren Stoffe
und Kunststoffe müssen schwer entflammbar und nach DIN 4102
imprägniert sein. Die Eigenschaft „schwer entflammbar“ kann nach -
träglich nur bei einem Teil dieser Stoffe durch Behandlung mit einem
Flamm schutzmittel erreicht werden. Die verwendeten Flamm schutz -
mittel müssen amtlich zugelassen sein und sind in der im Zulassungs -
schreiben angegebenen Konzentration anzuwenden. Die Bestäti gung
über die Schwerent flamm barkeit bzw. über die vor schriftsmäßig
durchgeführte Imprägnierung ist zur jederzeitigen Einsichtnahme an
den Ständen bereitzuhalten. Abgeschnittene Bäume und Pflanzen
dürfen nur in grünem Zustand zu Deko ra tions  zwecken verwendet
werden. Wenn während der Dauer der Messe festgestellt wird, dass
Bäume und Pflanzen austrocknen und da durch leichter entflammbar
werden, so sind sie zu entfernen. Bäume müssen bis etwa 50 cm über
dem Boden astfrei sein. Torf ist stets feucht zu halten (Entzündungs -
gefahr durch Rauch zeug!). Größere Mengen Styropor oder andere im
Brand fall stark rußende Kunststoffe dürfen nur mit Zustim mung der
Kreis brand inspektion verwendet werden.

9. Bodenbeläge
Selbstklebende Teppichfliesen sind nicht gestattet. Tep piche können
lediglich mit doppelseitigem Klebeband befestigt werden, folgende
Verlegebänder können ver wen det werden: Gerband 956-Gewebe-
Klebeband für Messe bau, Peka Stanz und Klebetechnik, Spezial-
Messe-Teppich verlegeband, D-Tack Gewebeverlegband Extra. Die
Messe Dresden bietet Ihnen diese zum Kauf von 12,00 €/50 m Rolle

an. TMS EVENT ist berechtigt, die Kosten für die Entfernung von
Teppich boden- und/oder Klebe bän der resten dem be treffenden
Aussteller weiterzuberechnen. Einbringung von Bolzen und
Verankerungen sind verboten. Die Hallenbö den dürfen nicht gestri-
chen werden. Der Aussteller muss mit geringfügigen Abweich ungen
in der Stand abmessung rech nen. Diese ergeben sich aus den
Wandstärken der Kojen wände und können in Front und Tiefe bis zu
5 cm betragen. Der Einsatz eines Systemstandes sollte deshalb recht-
zeitig vor Wand  aufbau der Leitung zur Kenntnis gebracht werden.

10. Spiritus, Mineralöle (Benzin, Petroleum usw.) und Pro pan  gas dür-
fen zu Koch-, Heiz- oder Betriebszwecken nicht be nutzt werden.

11. Unfallverhütung
Beim Ausstellen technischer Geräte sind die allgemein an  erkannten
Regeln der Technik, die Arbeitsschutz- und Unfallverhütungs -
vorschriften einzuhalten. Maßgebend ist das Gesetz über technische
Arbeitsmittel vom 26.04.1968. Sollen Maschinen oder Apparate dem
Be sucher in Funktion ge zeigt werden, so kann anstelle des normalen
Schutzes eine sichere Abdeckung aus organischem Glas oder einem
an deren transparenten Stoff an gebracht werden, um dem Be schauer
die Bauart und Ausführung der abgedeckten Teile zu zeigen. Diese
Schutz vorrichtungen sind neben den Ma schinen sichtbar aufzustellen.
Die Ausstellungsleitung ist berechtigt, den Betrieb von Maschi nen
und Apparaten zu untersagen, wenn nach ihrer Ansicht eine Gefähr -
dung für Besucher und Aussteller  vorhanden ist. Der Aus steller haf -
 tet für jeden Personen- oder Sachschaden, der durch den Betrieb der
von ihm ausgestellten Maschinen oder Ap pa rate ent steht. Die
Besichtigung der ausgestellten Ma schi nen, Ap parate, Geräte und der-
gleichen erfolgt hinsichtlich ihrer unfalltechnischen Aus führung
durch die Berufs ge nos sen schaft bzw. Gewerbeaufsicht.

12. Maschinenvorführung
Soweit Maschinen zeitweise in Betrieb vorgeführt werden dürfen,
sind zur Vermeidung von Geräuschbelästigung schall gedämpfte
Einrichtungen vorzusehen. Der Geräusch pegel darf 80 dBA, gemes-
sen an der Standgrenze nicht überschreiten. Die für Maschinen in
Betrieb erforderlichen Abgas- und Abzugsleitungen sind in Planung
und Ausführung mit der Ausstellungsleitung zu klären.

13. Abfall
Aufgrund des Umweltschutzgesetzes (Abfallsatzung § 14/3) darf
während der Ausstellung kein Wegwerfge schirr (Pap pe, Kunststoff
etc.) verwendet werden. Des weiteren muss das Müllaufkommen
gesondert entsorgt werd en. Die entsprechenden Entsorgungs be häl ter
sind auf dem Gelände vorhanden.



1. Abgabe von zubereiteten Speisen und Getränken
Der Verkauf von Speisen und Getränken ist nach § 12 des Gast stätten -
gesetzes erlaubnispflichtig. Er forderliche Genehmigungen erteilt die
Ausstellungs leitung und das zuständige Amt für öffentliche Ordnung.
Die Abgabe unentgeltlicher Kostproben bedarf nur der Genehmi gung
durch die Ausstel lungsleitung.

2. Allgemeine Reinigung
Die Reinigung der Hallen / Gänge / Freigelände wird durch die Aus stel -
lungsleitung vorgenommen. Am letz ten Aufbautag wird ab 20.00 Uhr
mit der End reinigung begonnen. Bitte entsorgen Sie Ihren Ab fall beim
Auf- und Abbau selbst. Die Reinigung nicht ord nungsgemäß verlas-
sener Stände wird dem Aussteller in Rechnung gestellt.

3. Feuerwache
Die Diensträume der Feuerwache befinden sich im Städtischen Feuer -
wehrhaus. Während der Aufbau zeit führt die Feuerwehr Abnahme -
rundgänge durch. Da bei wird die Einhaltung der Brandschutz- und
Feuer sicherheitsbestimmungen überprüft. Die genaue Vor planung
des Standes und die damit ver bundene Ein haltung der Bestimmungen
ermög lichen einen reibungslosen und ungestörten Auf bau. Bitte
beachten Sie hierzu unbedingt die technischen Richtlinien.

4. Versicherung
Die Ausstellungsleitung ist für die öffentlichen Wege haftpflichtversi-
chert und empfiehlt jedem Aussteller, eine Diebstahlversicherung ab -
zuschließen, d.h. eine Versicherung für Auf- und Abbau so wie Dauer
der Messe, des Standes und der Expo nate.

5. Firmenschilder/Geschäftsanschrift
An jedem Stand muss der Firmenname und die komplette Anschrift des
Ausstellers deutlich sichtbar an gebracht sein.

6. Offenes Feuer
Die Verwendung von Gas sowie offenem Feuer zu Vorführungs zwecken
in den Hallen ist verboten; im Freigelände bedarf sie der Geneh mi gung
durch die Ausstellungsleitung.

7. Lautsprecheranlagen/ Musikdarbietungen/ Filme
Akustische und optische Vorführungen im Stand be  dürfen in jedem
Fall der ausdrücklichen Geneh mi gung der Ausstellungsleitung. Wird
eine Geneh migung er teilt, so darf der Betrieb der Geräte und Anlagen
nur so erfolgen, dass eine Störung der Be sucher und Standnachbarn
vermieden wird. Liegen berechtigte Beschwerden vor, so sind auf
Forde rung der Ausstel lungsleitung alle Vorführungen sofort einzu-
stellen. Die Rechte der GEMA werden durch eine Verein bar ung mit
der Ausstellungs lei tung nicht berührt. Eine eventuelle GEMA-Geneh -
migung muss vom Aus stel ler direkt eingeholt werden.

8. Preisauszeichnung
Alle Exponate müssen entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen
mit Preisen ausgezeichnet sein. 

9. Werbung innerhalb der Ausstellungsstände
Werbeaufsätze oder Blickfänge dürfen weder ro tierend noch in Blink -
schrift gestaltet werden. Für Wer bezwecke steht nur die Stand höhe
von 2,50 m zur Verfügung. Transparente und Firmenschilder dürfen
nicht in die Gänge hinein getragen oder außerhalb der norma len
Standhöhe angebracht wer den. Wer bung, die gegen die gesetzlichen
Vor schriften oder die guten Sitten verstößt, ist nicht gestattet. Schau -
packungen, Werbepackungen usw. von Firmen, die nicht auf der Aus -
stellung vertreten sind, dürfen nicht aufgestellt werden. Ausnahmen
bedürfen der Genehmigung der Ausstellungs lei tung.
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